
Mit der VGC unterwegs  
im Landkreis Calw und  
in ganz Deutschland

Einfach so
geht‘s im ganzen Land.

VGC – Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw mbH
Sparkassenplatz 2 . 75365 Calw

Tel: 0 70 51 - 96 88 0 E-Mail: schuelerabo@vgc-online.de
Fax: 0 70 51 - 96 88 51 www.vgc-online.de/d-ticket-jugendbw

Öffnungszeiten
Mo-Fr 09.30 bis 13.00 Uhr
Mo-Fr 14.00 bis 16.30 Uhr
Mi nachmittags geschlossen

... dann schauen Sie doch gerne auf unserer 
Homepage vorbei. Unter der Rubrik „FAQs“ 
finden Sie Fragen und Antworten zum Thema 
D-Ticket JugendBW. Sollten Sie auf Ihre Frage 
keine Antwort finden, dann schreiben Sie uns 
bitte eine E-Mail – wir beantworten diese und 
nehmen sie in die allgemeine Auskunft auf.

Die digitalen Tickets sind über die  
VGC-Geschäftsstelle erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage  
www.vgc-online.de/d-ticket-jugendbw

Das D-Ticket-JugendBW kann unter dem Portal
abo.vgc-online.de bestellt werden.

Stand 05/2025



Die Ausgabe des D-Ticket JugendBW erfolgt über das Portal 
abo.vgc-online.de. Dort gibt es zwei Möglichkeiten:

  D-Ticket JugendBW für Vollzeitschüler im Landkreis Calw 
und in Weil der Stadt, die im Landkreis Calw wohnen 
Die Bearbeitung erfolgt erst nach Freigabe durch  
das Schulsekretariat, das den Status als registrierte  
Schüler*in bestätigen muss. 

   D-Ticket JugendBW 
Bestell-Button für alle anderen Bezugsberechtigten.  
Für Jugendliche unter 21 genügt ein Altersnachweis,  
für alle Auszubildenden, Studierende, FSJler und  
sonstige Berechtigte muss ein entsprechender  
Nachweis beigefügt werden.

 Alle, die mit der online-Bestellung nicht zurechtkommen, 
dürfen sich gerne an die VGC-Geschäftsstelle wenden.

Das D-Ticket JugendBW ist nur als digitales 
Ticket erhältlich. Es wird an Grundschüler 
immer als Chipkarte ausgegeben, ab Klassen-
stufe 5 als Handy-Ticket über die „VGC Ticket 
App“ oder als Chipkarte. Im Bestellportal 
finden Sie hierzu eine entsprechende Wahl-
möglichkeit (beides parallel geht nicht!).

Wichtig: Das Ticket muss immer im 
Original mitgeführt werden – Screen-
shots oder Papierausdrucke sind nicht 
gültig. Das Ticket ist ein persönliches 
Ticket und nicht übertragbar.  
Auf Verlangen muss bei 
Kontrollen ein Identitäts-
nachweis vorgelegt werden.

Das D-Ticket JugendBW richtet sich an alle Schülerinnen und 
Schüler, an alle Jugendlichen bis 21 Jahre sowie an Studie-
rende, Azubis und Freiwilligendienstleistende bis 27 Jahre. 
Es ist ein personenbezogenes Netzticket und gilt in allen 
Verkehrsmitteln des Nahverkehrs in ganz Deutschland ohne 
zeitliche Einschränkung (Busse, Straßen-, U- und S-Bahnen, 
Regionalzüge 2. Klasse, gilt nicht im Fernverkehr).  
Die zusätzlich zu dem regulären Preis des Deutschlandtickets 
gewährte Ermäßigung wurde initiiert und wird gefördert vom 
Land Baden-Württemberg sowie den Stadt- und Landkreisen.

• Das D-Ticket JugendBW ist nur als JahresAbo erhältlich und kostet  
mtl. € 39,42 (Stand 05/25). Eine Kündigung ist frühestens nach  
12 Monaten Laufzeit möglich.

• Seit März 2025 gibt es keine Befreiungen vom Eigenanteil mehr –  
alle Fahrschüler müssen bezahlen. Im Einzelfall gibt es eine 
Erstattungsmöglichkeit über das „Bildungs- und Teilhabepaket“ 
(E-Mail: Jobcenter-Landkreis-Calw.Leistung@jobcenter-ge.de).

• Ein Ausstieg aus dem Jahresabo ist nur im Ausnahmefall  
(Umzug, Schulwechsel o.ä.) möglich.

• Wer kein Abo für das D-Ticket JugendBW abschließen möchte,  
kann eine Monatskarte für Schüler/Auszubildende oder eine 
andere Fahrkarte zu den regulären VGC-Tarifbedingungen lösen.

• Es besteht keine Mitnahmeregelung.

• Für die Teilnahme am Abo-Verfahren ist zwingend ein Lastschrift-
mandat erforderlich, so dass die monatlichen Raten abgebucht 
werden können. Der Eigenanteil wird in 12 monatlichen Raten  
à € 39,42 abgebucht.

• Eine Barzahlung ist nur für mindestens 6 Monate im Voraus 
möglich – eine monatliche Barzahlung ist ausgeschlossen.

• Im Übrigen gelten die Tarifbestimmungen D-Ticket JugendBW,  
die auf der VGC-Homepage eingestellt sind.

Das D-Ticket JugendBW ist nur als digitales Ticket erhältlich! 
Es gibt ein Wahlrecht, ob das Ticket als Handy-Ticket oder als 
Chipkarte ausgestellt werden soll. 

Die digitalen Tickets werden ausschließlich von der  
VGC-Geschäftsstelle ausgegeben.

www.vgc-online.de


